
   DNotI-Report  5/2025 75

(2) Für die Darlegung, dass der Antragsteller unter 
Nutzung des Grundstücks Windenergieanlagen an 
Land oder Solaranlagen im Sinne des § 3 Num-
mer 41a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder 
dazugehörige Nebenanlagen nach Absatz 1 betrei-
ben oder projektieren will, genügt die Vorlage einer 
Eigenerklärung. Ferner ist darzulegen, dass das 
Grundstück belegen ist 
1.
in einem Windenergiegebiet im Sinne des § 2 Num-
mer 1 des Windenergiefl ächenbedarfsgesetzes,
2.
im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans nach 
§ 30 des Baugesetzbuchs, der mit dem Zweck auf-
gestellt wurde, eine Solaranlage zu errichten, oder
3.
im Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetz-
buchs.“

Hinzuweisen ist auf Folgendes:
 
1. Die Einsicht ist nicht allein aufgrund der Eigen-
erklärung nach Abs. 2 zu erteilen. Denn diese 
Eigenerklärung bezieht sich nicht darauf, dass es 
sich bei dem Einsichtswilligen um ein Unterneh-
men handelt, das Windenergieanlagen an Land 
oder Solaranlagen im Sinne des § 3 Nr. 41a EEG 
mit einer installierten Leistung von mindes-
tens 750 Kilowatt betreibt oder projektiert. Dies 
müssen Notarinnen und Notare selbst prüfen. 
Nach der Verordnungsbegründung ist insoweit 
zu verlangen, dass das Betreiben oder Projektie-
ren der Anlagen nachgewiesen wird, etwa durch 
eine bereits erteilte Genehmigung oder Verträge 
mit Planungs- oder Ingenieurbüros. Eine Aus-
nahme von dieser Prüfpfl icht für große und/oder 
bekannte Wind- und/oder Solarenergieunterneh-
men sehen weder die GBV noch die Begründung 
zur Änderungsverordnung vor. 

2. Hinsichtlich des Umfangs der Einsicht gel-
ten die allgemeinen Grundsätze von § 12 Abs. 1 
GBO. Die Verordnungsbegründung geht davon 
aus, dass das berechtigte Interesse auf einzelne 
Eintragungen im Bestandsverzeichnis und ein-
zelne Abteilungen begrenzt sein kann, insb. auf 
Informationen zum Eigentümer in Abteilung I. 
Daneben dürfte u. E. im Regelfall auch eine Ein-
sicht in Abteilung II möglich sein. Allerdings 
dürfte die Einsichtnahme in Abteilung III wohl  
nicht allein aufgrund der abgesenkten Anforde-
rungen nach § 43a GBV erfolgen, da sich aus der 
Belastungssituation Rückschlüsse auf die Finanz-
kraft des Eigentümers ziehen lassen könnten, die 
in Verhandlungen eine Rolle spielen könnten. 

Rechtsprechung
BGB § 133; GBO §§ 18, 19, 29
Umfang einer Belastungsvollmacht bei Er-
werb einer noch zu vermessenden Teilfl äche; 
Auslegung einer Vollmacht

1. Die Auslegung einer Vollmacht im Grund-
buchverfahren erfolgt nach den allgemeinen 
Grundsätzen, die auch für die Auslegung von 
Grundbucherklärungen gelten. Führt diese 
Auslegung zu keinem eindeutigen Ergebnis, 
so ist der geringere Umfang der Vollmacht an-
zunehmen, wenn der größere Umfang nicht 
nachgewiesen werden kann.

2. Enthält der notarielle Kaufvertrag über den 
Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfl äche 
eines Grundstücks die Verpfl ichtung des Ver-
käufers, bei der Bestellung von Grundpfand-
rechten zur Finanzierung des Kaufpreises an 
dem Kaufgegenstand mitzuwirken, und erteilt 
der Verkäufer dem Käufer eine Belastungs-
vollmacht, so kann der Belastungsvollmacht 
nicht mit der für das Grundbuchverfahren 
erforderlichen Bestimmtheit eindeutig ent-
nommen werden, dass sie sich auf das gesam-
te Grundstück bezieht. Die Eintragung einer 
Grundschuld auf dem gesamten Grundstück 
bedarf daher der Zustimmung des Verkäufers 
als eingetragenem Eigentümer.
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Problem
Im Rahmen eines Grundstückskaufvertrages ver-
äußerten die Verkäufer eine noch zu vermessen-
de Teilfl äche sowie einen Miteigentumsanteil an 
einer weiteren Teilfl äche dieses Grundstücks. Zur 
Finanzierung des Kaufpreises verpfl ichteten sich 
die Verkäufer in Ziff . 7 des Vertrages, bei der Be-
stellung von Grundpfandrechten „am Kaufgegen-
stand“ mitzuwirken, und erteilten den Käufern 
zu diesem Zweck eine entsprechende Belastungs-
vollmacht. Mit dieser Vollmacht bestellten die 
Käufer eine Grundschuld über 347.000 € an dem 
(gesamten) im Grundbuch eingetragenen Grund-
stück. Das Grundbuchamt wies mit Zwischen-
verfügung darauf hin, dass die Vollmacht nur zur 
Belastung des Kaufgegenstandes berechtige und 
zur Belastung des gesamten Grundstücks die Zu-
stimmung der Verkäufer erforderlich sei. Darauf-



   DNotI-Report  5/202576

hin erhoben die Antragsteller Beschwerde mit der 
Begründung, die Vollmacht berechtige zur Belas-
tung des gesamten Grundstücks.

Entscheidung
Das OLG Brandenburg hat entschieden, dass das 
Grundbuchamt die Eintragung der Grundschuld 
zu Recht von der Genehmigung der Verkäufer 
abhängig gemacht habe, da sich die erteilte Voll-
macht nur auf die Belastung des Kaufgegen-
standes beziehe.

Für die Auslegung einer Vollmacht im Grund-
buchverfahren gelten die gleichen Grundsätze wie 
für andere Grundbucherklärungen (juris-Rn. 7). 
Führe die Auslegung zu keinem eindeutigen Er-
gebnis, so gelte der Grundsatz, dass im Zweifel 
von einem geringeren Umfang der Vollmacht 
auszugehen sei, es sei denn, der größere Umfang 
könne nachgewiesen werden. Für die Auslegung 
von Grundbucherklärungen gelte § 133 BGB 
entsprechend, allerdings mit der Einschränkung, 
dass die Bestimmtheit der Erklärung und das Er-
fordernis urkundlich belegter Eintragungsunter-
lagen einer Auslegung durch das Grundbuchamt 
Grenzen setzten. Eine Auslegung sei nur zulässig, 
wenn sie zu einem eindeutigen und zweifelsfreien 
Ergebnis führe.

Die Mitwirkungspfl icht der Verkäufer nach 
Ziff .  7.1 des Kaufvertrages beziehe sich aus-
schließlich auf die Bestellung von Grundpfand-
rechten „am Kaufgegenstand“, also an den 
verkauften Teilfl ächen des Grundstücks. Das 
Gericht stellte klar, dass die Verkäufer hierdurch 
nicht zur Mitwirkung bei der Bestellung von 
Grundpfandrechten am Gesamtgrundstück ver-
pfl ichtet seien (juris-Rn. 9). Eine Verpfl ichtung 
zur Belastung des gesamten Grundstücks hät-
te ausdrücklich im Vertrag vereinbart werden 
müssen, was nicht der Fall gewesen sei.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht, jedenfalls 
nicht mit einer für das Grundbuchverfahren hin-
reichenden Bestimmtheit, aus Ziff . 7.2 der Ur-
kunde (juris-Rn.  11). Die darin erteilte Anwei-
sung an den Notar, den Antrag auf Eintragung 
des Grundpfandrechts erst zu stellen, wenn sich 
der Grundpfandrechtsgläubiger gegenüber den 
Verkäufern unwiderrufl ich dazu verpfl ichtet hat, 
die nicht verkaufte Teilfl äche des Grundstücks 
aus der Mithaft zu entlassen, könnte zwar dar-
auf hindeuten, dass das gesamte Grundstück 
zur Finanzierung belastet werden sollte. Dem 
Wortlaut der Urkunde lasse sich jedoch nicht 

zweifelsfrei entnehmen, dass die Verkäufer ihre 
Mitwirkungspfl icht (entgegen Ziff . 7.1 und 7.4 
des Vertrages) auf das gesamte Grundstück er-
weitern wollten. Das Grundbuchamt habe daher 
zu Recht den geringeren Umfang der Vollmacht 
zugrunde gelegt, die lediglich eine Belastung des 
Kaufgegenstandes umfasste, und die Eintragung 
der Grundschuld auf dem gesamten Grundstück 
von der Zustimmung der Verkäufer abhängig ge-
macht.

Praxishinweis
Die Entscheidung zeigt, wie wichtig eine präzise 
Formulierung von Vollmachten im Hinblick auf 
deren Verwendung im Grundbuchverfahren für 
die Praxis ist. Eine Vollmacht, die nur zur Be-
lastung eines „Kaufgegenstandes“ berechtigt, bei 
dem es sich um eine Teilfl äche handelt, kann 
nach dem OLG Brandenburg ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Verkäufers nicht zur Belastung 
des gesamten Grundstücks verwendet werden.

DONot §§ 5 Abs. 1, 5a; FamFG §§ 7, 23; 
GmbHG § 39 Abs. 1; HRV § 43 Nr. 4 
Keine Verpfl ichtung zur Übermittlung der 
Wohnanschrift eines Geschäftsführers an das 
Handelsregister

1. Zur eindeutigen Identifi zierung des Ge-
schäftsführers einer GmbH ist dessen Wohn-
anschrift im Allgemeinen nicht erforderlich. 
Im Rahmen der Antragstellung nach § 23 
Abs.  1 FamFG kann hinsichtlich der Identi-
fi zierbarkeit eines Beteiligten kein strengerer 
Maßstab gelten als für dessen Eintragung in 
das Handelsregister.

2. Die mit Geltung zum 1.6.2023 geänder-
ten Vorschriften der § 5 Abs. 1 und § 5a DO-
Not adressieren zwar die Notare. Allerdings 
kommt durch sie das allgemeine Ziel zum 
Ausdruck, dass persönliche Daten zu schützen 
und Wohnanschriften nicht an das Handels-
register zu übermitteln sind.

(Leitsätze der DNotI-Redaktion)

OLG Köln, Beschl. v. 9.1.2025 – I-4 Wx 19/24

Problem
Es wurde eine Satzungsänderung sowie die Be-
stellung eines Geschäftsführers zum Handelsre-
gister angemeldet. Das Registergericht weigerte 


